
Barmenia-Leistungszertifikat
bei Arbeits- und Berufsunfähigkeit

Sie haben mit Ihrer Entscheidung für 
•  eine Barmenia Krankentagegeld-Versicherung (Tarif T/TM) und 
•  eine Barmenia Berufsunfähigkeits-Versicherung (SoloBU oder StarBUZ) 
einen wichtigen Schritt für die finanzielle Absicherung Ihrer Arbeitskraft getan.

Bei der Beurteilung, ob in einem konkreten Fall noch eine Arbeitsunfähigkeit oder bereits 
eine Berufsunfähigkeit vorliegt, kann es durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.  
Das liegt daran, dass die Definition von Berufsunfähigkeit in der Lebensversicherung nicht 
identisch ist mit der in der Krankentagegeldversicherung. Für Sie besteht in einem solchen 
Moment die realistische Gefahr, für einen unbestimmten Zeitraum keinerlei finanzielle  
Leistung zu erhalten. Dies wäre besonders dann möglich, wenn Sie Ihre private Vorsorge 
bei unterschiedlichen Versicherungsunternehmen getroffen hätten.

Deshalb garantieren Ihnen die Barmenia Krankenversicherung a. G. und die Barmenia  
Lebensversicherung a. G. für den Fall andauernder Arbeits- oder Berufsunfähigkeit, dass 
Sie das bei der Barmenia Krankenversicherung a. G. vereinbarte Krankentagegeld oder die 
bei der Barmenia Lebensversicherung a. G. vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente erhalten 
und keine zeitliche Verzögerung beim Anschluss von Berufsunfähigkeitsleistungen an das 
Krankentagegeld entstehen. Voraussetzung ist, dass Sie einen Antrag auf Leistung aus der 
Berufsunfähigkeitsversicherung bei der Barmenia Lebensversicherung a. G. stellen. 
Damit eine einheitliche Bearbeitung erfolgen kann, sind die Unternehmen von ihrer 
Schweigepflicht im Leistungsfall zu entbinden. Zudem erhalten Sie von uns 

• 	eine Nachleistung für das Krankentagegeld bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 		
	 Eintritt einer Berufsunfähigkeit.

• 	�Und die Garantie, dass eine lästige und zeitraubende Doppelbearbeitung entfällt,  
weil die Barmenia-Unternehmen Ihr alleiniger Ansprechpartner sind.

Wuppertal, 01.08.2007 

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Barmenia Lebensversicherung a. G.

Die Vorstände

                 (Dr. h. c. Beutelmann)			      (Dr. Eurich)
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